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Teil 1 – Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren 
gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Stadt Riedstadt, Stadtteil Crumstadt 

 
 

Bebauungsplan 
 

„Im Sand und Im Sand II“ 
 

2. Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB (Frist bis 
zum 20.01.2012) sowie der erneuten Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riedstadt und Linden, den 01.03.2012 und 19.03.2012 
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Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage vom 12.12.2011 bis 
zum 20.01.2012) und gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB 

 

Stellungnahmen mit Anregungen 
Deutsche Telekom (11.01.2012) 
HSE Technik GmbH & Co. KG (21.12.2011) 
KA des Kreises Groß-Gerau, Regionalentwicklung und Umwelt (18.01.2012) 
Regierungspräsidium Darmstadt (16.01.2012) 

Stellungnahmen mit Anregungen aus der Öffentlichkeit 
Senio Bau GmbH (23.12.2011) 

Stellungnahmen ohne Anregungen 
Amt für Straßen- u. Verkehrswesen Darmstadt (13.12.2011) 
DB Services Immobilien GmbH (16.01.2012) 
Deutsche Flugsicherung Langen (28.06.2010) 
Exxon Mobil Production (02.12.2011) 
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH (07.12.2011) 
Fraport AG (14.12.2011) 
Gemeindeverwaltung Büttelborn (19.12.2011) 
Gemeindeverwaltung Stockstadt am Rhein (06.12.2011) 
Gemeindeverwaltung Trebur (13.12.2011) 
Handwerkskammer Rhein-Main, Darmstadt (11.01.2012) 
Hessen Forst, Forstamt Groß-Gerau (08.12.2011) 
IHK Darmstadt (04.01.2012) 
Infracor GmbH (06.12.2011) 
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (06.12.2011) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Darmstadt (14.12.2011) 
Magistrat der Stadt Griesheim (03.01.2012) 
RP Darmstadt KMRD (16.01.2012) 
 
 
 
 

 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 
BASF SE 
Beregnungs- und Bodenverband  
Bischöfliches Generalvikariat Mainz 
Botanische Vereinigung in Hessen e.V. 
BUND 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine 
E.ON Hanse Wärme 
Gemeindevorstand Biebesheim 
HEAG Südhessische Energie AG 
Hessischer Bauernverband e.V. Friedrichsdorf 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie 
Kath. Pfarramt Goddelau 
Kirchenverwaltung der ev. Kirche von Hessen-Nassau 
Kreisbauernverband Groß-Gerau e.V.,  
Kreishandwerkerschaft Groß-Gerau 
Kreislandwirt des Kreises Groß-Gerau 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Landrat des Kreises Groß-Gerau, Abt. Wasser- und Bodenschutz 
Landrat des Kreises Groß-Gerau, Katasteramt 
Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Flurbereinigungsbehörde 
Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Landwirtschaften und Forsten 
Magistrat der Stadt Groß-Gerau 
Magistrat der Stadt Gernsheim 
Magistrat der Stadt Pfungstadt 
Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. 
 
 

Beteiligungsverfahren gem. § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB  

(Frist bis zum 16.03.2012) 

vgl. Seiten 15 ff. 
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Beschlussempfehlung 
 
 

Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4 Abs. 2 BauGB jeweils 
i.V.m. § 13a BauGB sowie gem. § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB eingegangenen Stellung-
nahmen und Anregungen werden nach ausführlicher Diskussion als Stellungnahmen 
der Stadt Riedstadt beschlossen. 
  
(2) Der Bebauungsplan wird gem. § 10 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 5 
HGO und § 81 HBO als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu gebilligt.  
 
(3) Der Bebauungsplan wird ortsüblich bekanntgemacht und in Kraft gesetzt. 
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 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (11.01.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Anlage Plan Telekom  
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 HSE Technik GmbH & Co. KG (21.12.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
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 Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalentwicklung (18.01.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riedstadt hat in der Sitzung am 
03.11.2011 beschlossen, im nächsten Bauabschnitt des Baugebietes „Im Sand“ eine 
ebenso verkehrsgünstig gelegene Mindestgröße von 2.500 m² große Fläche für die 
Errichtung einer Kindertagesstätte vorzusehen. Als Ersatz für die Spielfläche ist 
zunächst vorgesehen die beiden südlichen Bauplätze in der Maternusstraße, Flst. 
491 und 492 nicht zu bebauen. Dort befindet sich u. a. ein großer Walnussbaum der 
erhalten werden soll. Auf beiden Grundstücken ist beabsichtigt mit einfachen Mitteln 
ein Kinderspielplatz anzulegen.  
 
Zu 3: Der Anregung wird entsprochen. 
 

1. 

2. 

3. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (16.01.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass die Untere Naturschutzbehörde an diesem Aufstellungs-
verfahren beteiligt wurde, jedoch keine Stellungnahme mit Anregungen vorgetragen 
hat. 
 
 
Arbeitsschutz und Umwelt 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 Senio Bau GmbH (23.12.2011) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Eine Änderung der Planunterlagen wie beschrieben und beantragt, begründet eine 
erneute Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB.  
§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB besagt: „Wenn der Entwurf eines Bauleitplanes nach dem 
Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB geändert oder ergänzt wird, ist er 
erneut auszulegen und sind die Stellungnahmen erneut einzuholen.“ 
Dabei kann bestimmt werden, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder 
ergänzenden Teilen abgegeben werden können. Hierauf ist in der Bekanntmachung 
hinzuweisen. Die Frist zur Abgabe der Stellungnahme kann hierbei angemessen 
verkürzt werden. Der Magistrat der Stadt Riedstadt hat in der Sitzung am 17.01.2012 
beschlossen, den Bebauungsplan in der beantragten Form zu ändern.  
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Anlage 1 zum Schreiben der Senio Bau GmbH vom 23.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BPlan „Im Sand u. Im Sand II“ – Abw. 3(2) u. 4(2) i.V.m. § 13a BauGB und 4a (3)  BauGB         12 

  
 
 
 
 
 
Anlage 2 zum Schreiben der Senio Bau GmbH vom 23.12.2011 
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Anlage 3 zum Schreiben der Senio Bau GmbH vom 23.12.2011 
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Anlage 4 zum Schreiben der Senio Bau GmbH vom 23.12.2011 
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Teil 2 – Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen als Tischvorlage 
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Beteiligungsverfahren gem. § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB  

(Frist bis zum 16.03.2012) 

 

Stellungnahmen mit Anregungen 
HSE Technik GmbH & Co. KG (01.03.2012) 
Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalentwicklung u. (14.03.2012) 
Regierungspräsidium Darmstadt (13.03.2012) 

Stellungnahmen ohne Anregungen 
Amt für Bodenmanagement Heppenheim (05.03.2012) 
Gemeindevorstand Stockstadt (21.02.2012) 
Hessen Mobil Straßen- u. Verkehrsmanagement Frankfurt (09.03.2012) 
IHK Darmstadt (08.03.2012) 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 
Botanische Vereinigung f. Naturschutz  
BUND 
Deutsche Telekom AG 
Gemeindevorstand Biebesheim 
Gemeindevorstand Biebesheim/Rhein 
Gemeindevorstand Trebur 
Gemeindevorstand Büttelborn 
Landrat des Kreises Groß-Gerau, Abt. Wasser- u. Bodenschutz 
Landrat des Kreises Groß-Gerau, Katasteramt 
Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Landwirtschaft und Forsten 
Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg Flurbereinigungsbehörde 
Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau 
Magistrat der Stadt Gernsheim 
Magistrat der Stadt Griesheim 
Magistrat der Stadt Pfungstadt 
Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellung-
nahmen oder Anregungen vorgetragen. 
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HSE Technik GmbH & Co. KG (01.03.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
und zur Begründung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalentwicklung (14.03.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt (13.03.2012) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass die Untere Naturschutzbehörde an diesem Aufstellungs-
verfahren beteiligt wurde, jedoch keine Stellungnahme mit Anregungen vorgetragen 
hat. 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass die Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt im 
Beteiligungsverfahren in der Stellungnahme vom 16.01.2012 keine Bedenkan vor-
getragen hat. 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 


